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LÖHNE GÜLTIG PER 01.04.2022

Lohnanpassungen

Ergebnis der Verhandlungen

Die Brutto-Monatslöhne werden generell um 30 Franken pro Monat per 01. April 2022 erhöht.

Im Vergleich

Ursprüngliche Forderung der Gewerkschaften:	 CHF 120.00 pro Mitarbeitende und Monat

Die im Gerüstbau verhandelten CHF 30.00 pro Mitarbeitende und Monat entsprechen  
dem Durchschnittswert der vergangen 10 Jahre.

Anhebung der Mindestlöhne

Anhebung der Mindestlöhne in den Lohnklassen:

Lohnklasse Mindestlohn bisher (CHF) Mindestlohn Neu ab 01.04.2022 (CHF)

Q    Objektleiter/Objektleiterin 5’400.00 5’430.00

A    Gruppenleiter/Gruppenleiterin 5’200.00 5’230.00

B1  Gerüstmonteur/Gerüstmonteurin 4’820.00 4’850.00

B2  Gerüstmonteur/Gerüstmonteurin 4’465.00 4’495.00

C    Gerüstbaumitarbeiter/ 
      Gerüstbaumitarbeiterin

4’325.00 4’355.00


